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Ergeht an: \ Verteilt.ZT�0�.;.;;!".::' ==::::U 
Präsidium des Nationalrates, Bundeskanzleramt-Vertassungsdienst, Bundeskanz­
leramt- Dienstrechtssektion, Kabinett des Vizekanzlers, alle Bundesministerien, 
Rechnungshof, Büro des Datenschutzes, Volksanwaltschaft, Oesterreichische 
Nationalbank, Finanzprokuratur, alle Ämter der Landesregierungen, Verbin­
dungssteIle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregie­
rung, Österreichischer Städtebund, Österreichischer Gemeindebund, Bundesar­
beitskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, alle Landesarbeiterkammern, 
Wirtschaftkammer Österreich, alle Landeswirtschaftskammern, Österreichischer 
Landarbeiterkammertag, alle Landeslandarbeiterkammern, Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, alle Landeslandwirtschaftskammern, 
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Österreichische Notariatskammer, 
Österreichische Ärztekammer, Österreichische Apothekerkammer, 
Österreich ische Dentistenkammer, Industriellenvereinigung, Kammer der Wirt­
schaftstreuhänder, Bundeskammer der Tierärzte Österreichs, Bundeskonferenz 
der Kammern der freien Berufe Österreichs, Bundeskammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten, Österreichische Patentanwaltskammer, Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, alle Sozialversicherungsträger, Freier 
Wirtschaftsverband Österreichs, Wirtschaftsforum der Führungskräfte, 
Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie, Berufsverband österreichi­
scher Psychologlnnen, Büro der Seniorenkurie des Bundesseniorenbeirates beim 
Bu ndeskanzleramt 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übermittelt beiliegend den 

Entwurf eines Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik 
Polen über soziale Sicherheit mit dem Ersuchen um allfällige Stellungnahme bis 

längstens 

7. Mai 1997. 
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Der Entschließung des Nationalrates anläßlich der Verabschiedung des 
Geschäftsordnungsgesetzes, BGBI.Nr.178/1961, entsprechend, werden die 

gesetzlichen Interessenvertretungen sowie die Ämter der Landesregierungen 

ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme unmittelbar dem Präsidium des 

Nationalrates zu übersenden und das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales hievon in Kenntnis zu setzen. 

Die Landeskammern der gesetzlichen Interessenvertretungen werden er­

sucht, die Stellungnahme unmittelbar der jeweiligen Bundeskammer zu übermit­

teln. 

Die Sozialversicherungsträger werden ersucht, die Stellungnahme unmit­

telbar dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu 

übermitteln. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für die Bundesministerin: 
Dr. SIEDL 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT 

UND SOZIALES 

Zl . 24 . 470/4-4/97 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH 
UND DER REPUBLIK POLEN 

ÜBER SOZIALE SICHERHEIT 

Die Republik Öst erreich 

und 

die Republik Pol en , 

von dem Wunsche geleitet , die gegenseit igen Bezi ehungen 
zwi schen den beiden Staat en auf dem Gebiete der soz ialen 
Sicherhei t  zu regeln , 

s ind übereingekommen , folgendes Abkommen zu schl ießen : 
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ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) In diesem Abkommen bedeuten di e Ausdrücke 

1. "Recht svorschriften" 
die Geset z e , Verordnungen und Sat zungen , die sich auf 
die in Art ikel 2 Absat z 1 bez eichneten Zweige der 
soz ialen Sicherheit beziehen; 

2 .  Hzuständige Behörde" 
die Bundesmini ster oder Mini ster , die für die Anwendung 
der in Art ikel 2 Absat z 1 ange führten Recht svorschri ft en 
zus tändig s ind; 

3. "Wohnort" 
den Ort des gewöhnl ichen Aufenthaltes; 

4 .  "Au fenthalt" 
den vorübergehenden Aufenthalt; 

5. "Träger" 
die Einrichtung oder die Behörde , der die Durchführung 
der in Artikel 2 Absat z 1 bez eichneten 
Recht svorschri ften oder eines Tei le s  davon obl i egt; 

6. "zuständiger Träger" 
den Träger , bei dem eine Person im Zei tpunkt de s 
Antrages auf Leis tung vers ichert i s t  oder gegen den s i e  
einen Anspruch auf Lei stungen hat oder noch hätte , wenn 
s ie s ich im Gebiet des Vertrags staat e s , in dem s i e  
zul etzt versichert war , aufhalten würde; 

7 .  "Fami l ienangehöriger" 
einen Fami l ienangehörigen nach den Recht svorschri ften 
des Vertrags s taates , in dem der Träger , zu des sen Last en 
die Leistungen zu gewähren sind , s e inen Si t z  hat; 

8 .  "Vers icherungs zeiten" 
Beitrags zeiten ,  Beschäftigungs z e i t en und gleichges t ellte 
Zeiten ,  die nach den Rechtsvorschriften der beiden 
Vertrags staaten al s solche gelten; 

9. "Geldleis tung" , "Rente" oder ·Pension" 
eine Geldleistung , Rente oder Pension einschließlich 
aller ihrer Teile aus öffentlichen Mitteln , aller 
Zuschläge , Anpas sungsbeträge und Zulagen s owie 
Kapitalabfindungen und Beitragserstattungen . 

(2 ) In diesem Abkommen haben andere Aus drücke die Bedeutung , 
die ihnen nach den Rechtsvorschriften der beiden 
Vertragsstaaten zukommt. 
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Artikel 2 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Abkommen bezieht sich 

1. auf die österreichischen Rechtsvorschri ften über 

a )  die Krankenvers icherung , 

b )  die Unfal lversicherung , 

c )  die Pensionsversicherung mit Ausnahme der 
Sonderversicherung für das Notariat , 

d )  das Arbeits losengeld; 

2 .  auf die polnischen Rechtsvorschri ften über 

a )  die Leistungen für den Fa ll der Krankhei t  und 
Mutterscha ft , 

b )  die Vers icherungen bei Arbeitsunfäl len und 
Beru fskrankheiten ,  

c )  d i e  Pens ionsversorgung der Arbeitnehmer 
einschließlich der Versorgungs systeme für Bergleute 
und Eisenbahner sowie Pensionsversorgung für andere 
Gruppen mit Ausnahme der Sondersysteme für Pol i zei , 
Staats sicherheitdienst,  Grenz schutz ,  staatl iche 
Feuerwehr , Just i zverwa ltung und Berufs soldaten , 

d )  die Arbeits losenzuschüs se . 

(2 ) Soweit Absatz 3 nichts anderes bestimmt , bezieht s ich 
dieses Abkommen auch auf alle Rechtsvorschri ften , welche die in 
Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften zusammenfas sen , ändern 
oder ergänzen . 

(3) Dieses Abkommen bez ieht sich nicht auf 
Rechtsvorschri ften über ein neues System oder einen neuen Zweig 
der sozialen Sicherheit und nicht auf Systeme für Op fer des 
Krieges und s einer Folgen. 

Artikel 3 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt 

a )  für Personen, für die die Rechtsvorschriften eines 
oder beider Vertragsstaaten gelten oder galten, 

b) für andere Personen, soweit diese ihre Rechte von den 
in Buchstaben a bezeichneten Personen ableiten. 
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Artikel 4 

Gleichbehandlung 

(1) Bei Anwendung der Rechtsvorschri ften eines 
Vertrags staates stehen , soweit dieses Abkommen nichts anderes 
bestimmt, des sen Staatsangehörigen die Staatsangehörigen des 
anderen Vertrags staates gleich . 

(2 ) Absatz 1 berührt nicht 

a )  die Rechtsvorschri ften der beiden Vertrags staaten 
betreffend die Mitwirkung der Vers icherten und der 
Dienstgeber in den Organen der Träger und der Verbände 
sowie in der Rechtsprechung im Bereich der sozialen 
Sicherheit; 

b) Vers icherungs lastregelungen in zwi schenstaatl ichen 
Verträgen der Vertragsstaaten mit anderen Staaten; 

c) die Rechtsvorschri ften der bei den Vertrags staaten 
betreffend die Versicherung der bei einer amtl ichen 
Vertretung eines der beiden Vertragsstaaten in 
Drittstaaten oder bei Mitgl iedern einer solchen 
Vertretung beschäftigten Personen. 

(3) Absatz 1 gilt hins ichtlich der österreichi schen 
Rechtsvorschri ften über die Berücks ichtigung von 
Kriegsdienstzeiten oder diesen gleichgestel lten Zeiten nur für 
polni sche Staatsangehörige , die unmittelbar vor dem 13. März 
1938 die österreichische Staatsangehörigkeit besaßen. 

Artikel 5 

Leistungstransfer 

(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt , dürfen 
Pensionen , Renten und andere Geldlei stungen mit Ausnahme der 
Lei stungen bei Arbeitslos igkeit , auf die nach den 
Rechtsvorschri ften eines Vertra.gs staates Anspruch besteht , 
nicht deshalb gekürzt , geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen 
oder beschlagnahmt werden , we il der Berechtigte im Gebiet des 
anderen Vertrags staates wohnt . 

(2) Absatz 1 bez ieht s ich nicht auf 

a )  die Ausgleichs zulage nach den österreichi schen 
Rechtsvorschri ften, 

b )  die Sonderlei stungen nach den polnischen 
Rechtsvorschri ften . 
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ABSCHNITT II 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 6 

Allgemeine Regelungen 

(1) Die Vers icherungspflicht einer erwerbstätigen Person 
richtet sich , soweit die Artikel 7 und 8 nichts anderes 
bestimmen , nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates , in 
des sen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird . Dies gilt bei 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit auch dann , wenn 
sich der Wohnort des Dienstnehmers oder der'Sitz des 
Dienstgebers im Gebiet des anderen Vertrags staates befindet . 

(2 ) Für Beamte und ihnen gleichgestellte Personen gelten die 
Rechtsvorschri ften des Vertrags staates, bei des sen Verwaltung 
s ie beschäftigt sind .  

Artikel 7 

Besondere Regelungen 

(1) Wird ein Dienstnehmer , der im Gebiet eines 
Vertrags staates von einem Unternehmen beschäftigt wird , von 
diesem Unternehmen zur Aus führung einer Arbeit für des sen 
Rechnung in das Gebiet des anderen Vertrags staates entsendet , 
so gelten bi s zum Ende des 2 4 . Kalendermonates nach dieser 
Entsendung die Rechtsvorschri ften des ersten Vertrags staates so 
weiter , al s wäre er in des sen Gebiet beschäftigt . 

(2 ) Wird ein Dienstnehmer eines Luftfahrtunternehrnens mit 
dem Sitz im Gebiet eines Vertrags staates aus des sen Gebiet in 
das Gebiet des anderen Vertrags staates entsendet , so sind die 
Rechts vorschriften des ersten Vertragsstaates weiter 
anzuwenden , als wäre er noch in des sen Gebiet beschäftigt. 

(3) Die Besatzung eines Seeschi ffes sowie andere nicht nur 
vorübergehend auf einem Seeschiff beschäftigte Personen 

-unterliegen den Rechtsvorschriften des Vertrags s taates , des sen 
Flagge das Schi f f  führt . 

Artikel 8 

Diplomatisches und konsularisches Personal 

(1) Für Mitglieder der diplomatischen Vertretungen oder 
konsularischen Dienststellen und für private Hausangestel lte im 
Dienst von Mitgliedern dieser Vertretungen oder Dienststellen , 
die in das Gebiet des anderen Vertrags staates entsendet werden , 
gelten die Rechtsvorschriften des Vertrags staate s , aus dem sie 
entsendet werden . 

(2) Für die in Absatz 1 bezeichneten Dienstnehmer, die nicht 
entsendet sind , gelten die Rechtsvorschriften des 
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Vertragsstaates , in dessen Gebiet sie beschäftigt sind . Soweit 
sie Staatsangehörige des anderen Vertrags staates sind , können 
sie jedoch binnen drei Monaten nach Beginn der Beschäftigung 
die Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates wählen. 

Artikel 9 

Ausnahmen 

(1) Auf gemeinsamen Antrag des Dienstnehmers und s eines 
Dienstgebers können die zuständigen Behörden der beiden 
Vertragsstaaten einvernehmlich Ausnahmen von den Artikeln 6 bis 
8 vereinbaren , wobei auf die Art und die Umstände der 
Beschäftigung Bedacht zu nehmen ist .  

(2 ) Gelten für einen Dienstnehmer nach Absatz 1 die 
Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates ,  obwohl er die 
Beschäftigung im Gebiet des anderen Vertrags staates ausübt , so 
sind die Rechtsvorschriften so anzuwenden , als ob er diese 
Beschäftigung im Gebiet des ersten Vertragsstaates ausüben 
würde. 

ABSCHNITT III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Kapitell 

Krankheit und Mutterschaft 

Artikel 10 

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten 

Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten Versicherungs z eiten erworben , so s ind diese für 
den Erwerb eines Leistungsanspruches und die Dauer der 
Leistungsgewährung zus ammenzurechnen , soweit sie nicht auf 
dies elbe Z eit entfallen . 

Artikel 11 

Sach- und Geldleistungen 

(1) Ein Dienstnehmer, der die nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates für den Leistungsanspruch e r forderlichen 
Voraus s etzungen erfüllt und sich in Ausübung s einer 
Beschäftigung im Gebiet des anderen Vertrags staates aufhält ,  
s owie die ihn begleitenden Familienangehörigen haben Anspruch 
auf Sachleistungen zu Lasten des zuständigen Trägers vom Träger 
des Aufenthaltsortes nach den für dies en Träger geltenden 
Rechtsvorschriften , als ob sie bei dies em versichert wären , 
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wenn ihr Zustand sofort die Gewährung solcher Lei st ungen 
erforderlich macht. 

(2 ) Im Falle des Absat zes 1 hängt die Gewährung von 
Körperersa t z s tücken , größeren Hil fsmitteln und anderen 
Sachlei s t ungen von erheblicher Bedeutung davon ab , daß der 
zuständige Träger hie zu s eine Zus t immung gibt , es s e i  denn , daß 
die Gewährung der Leis tung nicht aufgeschoben werden kann , ohne 
das Leben oder die Gesundheit der betreffenden Person ernsthaft 
zu gefährden . 

(3) Im Fal l e  des Absat zes 1 s ind die Geldleis tungen vom 
zuständigen Träger nach den für ihn gelt enden 
Rechtsvorschri ften zu gewähren . 

Artikel 12 

Träger des Aufentha1ts- oder Wohnortes 

In den Fäl len des Art ike l s  11 Absat z 1 werden d i e  
Leis tungen gewährt: 

in der Republ ik Öst erreich 
von der für den Aufenthalt sort der betreffenden Person in 
Betracht kommenden Gebietskrankenkas s e , 

in der Republ ik Pol en 
von den öffent l ichen Einrichtungen der Gesundheit svorsorge. 

Artikel 13 

Kostenerstattung 

(1) Der zuständige Träger erstattet dem Träger des 
Aufenthalt sortes  die nach Art ikel 1 1  Absa t z  1 aufgewendet en 
Beträge mit Ausnahme der Verwaltungskost en . 

(2 ) Die zuständigen Behörden können zur verwaltungsmäßigen 
Vereinfachung vereinbaren , daß für a l l e  Fäl le oder für 
best immt e  Gruppen von Fällen anstelle von Einzelabrechnungen 
der Aufwendungen Pauschal zahlungen treten . 

Kapitel 2 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

Artikel 14 

Sach- und Geldleistungen 

(1) Eine Person, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit Anspruch auf Sachleistungen nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates hat und die sich im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhält oder dort wohnt, hat 
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Anspruch auf Sachleistungen zu Las t en des zuständigen Trägers 
vom Träger ihres Aufenthalt s- oder Wohnort e s  nach den für 
die s en Träger geltenden Recht svorschriften , als ob sie bei 
die s em versichert wäre . Artikel 11 Absat z 2 gilt ent sprechend . 

(2 ) In den Fällen des Absat zes 1 werden die Sachleistungen 
gewährt : 

in der Republik Österreich 
von der für den Aufenthalt s- oder Wohnort der betre ffenden 
Person in Betracht kommenden Gebietskrankenkas s e  oder einem 
Träger der Unfallversicherung , 

in der Republik Polen 
von den öffentlichen Einrichtungen der Gesundheit s fürsorge . 

(3) Für die Erstat tung der nach Absat z 1 ents tandenen Kos t en 
gilt Artikel 13 ent sprechend . 

(4 ) Im Falle des Absatzes 1 sind die Geldleistungen vom 
zuständigen Träger nach den für ihn gelt enden 
Recht svorschriften zu gewähren . 

Artikel 15 

Berufskrankheiten 

(1) Hängt die Gewährung der Leistungen für eine 
Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertrags staat e s  davon ab , daß die Krankheit zum ers ten Mal im 
Gebiet dies e s  Vertrags staates ärztlich festgest ellt worden ist , 
so gilt diese Bedingung als er füllt , wenn die betreffende 
Krankheit zum ers ten Mal im Gebiet des anderen Vertrags s taat es 
festgestellt worden ist . 

(2 ) Sehen die Recht svorschriften eines Vertragss taat e s  vor , 
daß Leistungen für eine Berufskrankheit nur gewährt werden , 
wenn die Tätigkeit , welche die Krankheit·verursachen kann , 
während einer Mindestdauer ausgeübt wurde , so berücksichtigt 
der zuständige Träger dieses Vertrags staate s  , soweit 
erforderlich , die Zeiten der Ausübung einer solchen Tätigkeit , 
während derer die Recht svorschrift en des anderen 
Vertrags staat e s  galten . 

Artikel 16 

Entschädigung von Berufskrankheiten 

(1) Wäre eine Berufskrankheit nach den Recht s vorschrift en 
beider Vertragsstaaten zu entschädigen , so sind Leistungen nur 
nach den Rechtsvorschriften des Vertrags staates  zu gewähren , in 
des s en Gebie t  zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt wurde , die 
geeignet i s t , eine solche Berufskrankheit zu verursachen, 
sofern die betreffende Person die nach dies en 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Vorauss et zungen erfüllt . 
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(2 ) Bezog oder bezieht eine Person , die sich eine 
Berufskrankheit zugezogen hat , Leistungen zu Lasten eines 
Trägers eines Vertragsstaates und beansprucht sie ,  nachdem sie 
auch eine Tätigkeit nach den Recht svorschriften des anderen 
Vert rags staa tes ausgeübt hat , welche eine Berufskrankheit 
verursachen kann , wegen Verschlimmerung Leistungen von einem 
Träger des anderen Vertragsstaates , so t rägt der Träger des 
ersten Vertrags s taates weiterhin die Kosten der Leis tungen ohne 
Berücksichtigung der Verschlimmerung nach den für ihn geltenden 
Recht svorschriften . Der zus tändige Träger des zweiten 
Vertrags staates gewährt eine Leistung in der Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen der nach der Verschlimmerung 
geschuldeten Leistung und der Leistung , die vor der 
Verschlimmerung nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften 
geschuldet worden wäre , wenn die Krankheit nach diesen 
Recht svorschriften eingetreten wäre . 

Kapitel 3 

Alter, Invalidität und Tod 
(Pensionen) 

Artikel 17 

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten 

(1) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags s taates 
der Erwerb , die Aufrechterhal tung oder das Wiederaufleben eines 
Leistungsanspruches von der Zurücklegung von 
Versicherungs zeiten ab , so hat der zuständige Träger dieses 
Vert rags staates , soweit erforderlich , die nach den 
Recht svorschriften des anderen Vertragss taates zurückgelegten 
Versicherungs zeiten zu berücksichtigen , als  wären es nach den 
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zurückgelegte 
Versicherungs zeiten . 

(2 ) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags staates 
die Gewährung bes timmter Leistungen von der Zurücklegung der 
Versicherungs zeiten in einem Beruf ,  für den ein Sondersystem 
bes t eht , oder in einem bes timmten Beruf oder in einer 
bes timmten Beschäftigung ab , so sind für die Gewährung dieser 
Leis tungen die nach den Recht svorschriften des anderen 
Vertrags staates zurückgelegten Versicherungs zeiten nur zu 
berücksichtigen , wenn sie in einern entsprechenden System oder , 
wenn ein solches nicht bes teht� im gleichen Beruf oder in der 
gleichen Beschäftigung zurückgelegt worden sind . 

(3) Verlängern nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates Zeiten der Pensionsgewährung den Zeitraum , in 
dem die Versicherungs zeiten zurückgelegt sein müs sen , so 
verlängert sich dieser Zeitraum auch durch entsprechende Zeiten 
der Pensionsgewährung nach den Recht svorschriften des anderen 
Vertragsstaates . 
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Artikel 18 

Versicherungszeiten unter einem Jahr 

(1) Erreichen die nach den Recht svorschri ft en eines 
Vertragsstaates  für die Berechnung der Lei s tung zu 
berücks icht igenden Vers icherungs zeiten insgesamt nicht zwölf 
Monate und besteht auf Grund dies er Versicherungs z eiten allein 
kein Lei stungsanspruch nach diesen Recht svorschri ften , so i s t  
nach diesen Rechtsvorschri ften keine Leistung z u  gewähren. 

(2 ) Die Versicherungs z e i t en nach Absat z 1 s ind vorn 
zus tändigen Träger des anderen Vertragss taates für den Erwerb , 
die Aufrechterhaltung und das Wiederaufleben eines 
Leistungsanspruches sowie des s en Ausmaß so zu berücks ichtigen , 
als wären e s  nach den von ihm anzuwendenden Recht svorschriften 
zurückgelegte Versicherungs z eiten . 

Artikel 19 

Feststellung der österreichischen Leistungen 

(1) Besteht nach den österreichischen Rechtsvorschri ften 
auch ohne Anwendung des Artikels 1 7  ein Lei s tungsanspruch , so 
hat der zuständige österreichi sche Träger die Lei stung 
aus schließlich au f Grund der nach den österreichi schen 
Rechtsvorschri ften zu berücks ichtigenden Vers icherungs z e i t en 
fes t zustellen. 

(2 ) Bes t eht nach den österreichi schen Rechtsvors�hri ften nur 
unt er Anwendung des Artikels 1 7  ein Leistungsanspruch , so hat 
der zuständige Träger die s e s  Vertrags staates di e Leistung 
aus schließlich auf Grund der nach den österreichi schen 
Rechtsvorschri ft en zu berücks icht igenden Versicherungs z e i t en 
sowie unter Berücksicht igung der folgenden Bestimmungen 
fest zustellen : 

1. Leistungen oder Lei s tungsteile , deren Betrag nicht von 
der Dauer der zurückgelegten Vers icherungs zei ten 
abhängig i s t , gebühren im Verhältni s  der nach den 
österreichischen Rechtsvorschri ften für die Berechnung 
der Leistung zu berücks ichtigenden Versicherungs z e i t en 
zu 30 Jahren , höchstens jedoch bis  zur Höhe des vollen 
Betrages . 

2 .  Sind bei der Berechnung von Leistungen bei Invalidität 
oder an Hinterbli ebene nach dem Eintritt des 
Vers icherungs falles liegende Zeiten zu berücksichtigen, 
s o  s ind diese Zeiten nur im Verhältnis der nach den 
österreichischen Rechtsvorschri ften für die Berechnung 
der Lei stung zu berücksichtigenden Versicherungs z eiten 
zu zwei Dritteln der vollen Kalendermonate von der 
Vollendung des 16. Lebensjahres der betreffenden Person 
bis  zum Eintritt des Versicherungs falles zu 
berücks ichtigen , höchstens jedoch bis zum vollen Ausmaß. 
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3. Zi ffer 1 gi lt nicht 

a )  hins icht l ich von Leis tungen aus einer 
Höhervers icherung , 

b )  hins icht l ich von einkommensabhängigen Leis tungen oder 
Leis tungsteilen zur Sicherstel lung eines 
Mindest einkommens . 

Artikel 20 

Feststellung der pOlnischen Leistungen 

(1) Besteht nach den polnischen Recht svorschri ft en auch ohne 
Anwendung des Art ike l s  17 ein Lei stungsanspruch , so hat der 
zus tändige polnische Träger di e Leistung aus schl ießlich auf 
Grund der nach den polni schen Recht svorschri ft en zu 
berücks icht igenden Versicherungs zeiten fes t zus t e l l en . 

(2 ) Sind die Voraus s et zungen für den Erwerb des 
Leistungsanspruches nach den polni schen Rechtsvorschri ften nur 
unt er Anwendung des Art ikels 17 erfüllt , so erbringt der 
zus tändige polni sche Träger eine Pens ion, deren Höhe 
grundsät z l ich dem Verhäl tni s ent spricht , in dem di e nach 
polnischen Recht svorschriften zurückgel egt en 
Vers icherungs zeiten zu den zusammengerechneten 
Versicherungs zei ten s t ehen . Hiebei s t e l l t  der polnische Träger 
für di e Fes t s tel lung der polni schen Pens ion die 
Beme s s ungsgrundlage in Anwendung der polnischen 
Recht svorschri ften fes t. Er berechnet sodann den .theoret i schen 
Betrag der Pens ion , auf den der Berecht igt e Anspruch hät t e , 
wenn die zusammengerechnet en Vers icherungs zeiten nach den für 
ihn gelt enden Rechtsvorschri ften zurückgelegt worden wären. Der 
polni sche Träger ermit telt anschl i eßend den tat sächlich 
geschuldeten Betrag der Pens ion nach dem Verhäl tni s zwi schen 
den nach den polni schen Recht svorschri ften zurückgel egt en 
Versicherungs zei ten und den zusammengerechneten 
Vers icherungs zeiten. 

Kapitel 4 

Arbeitslosigkeit 

Artikel 21 

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten 

( 1) Nach den Recht svorschri ft en eines Vertrags staate s  
zurückgelegt e Versicherungszei ten s ind für den Anspruch au f 
Lei stungen bei Arbeit s losigkeit nach den Rechtsvorschri ften des 
anderen Vertrags staat es zu berücksicht igen , sofern der 
Arbei tslos e in dem Vertrags staat , in dem er den Anspruch auf 
e ine solche Leis tung geltend macht , in den let z t en zwölf 
Monat en vor Beantragung dieser Leis tung insgesamt mindes t ens 
die Hälfte der Zei t ,  die nach den Recht svorschri ften dies e s  
Vertragss t aate s  für den Anspruch a u f  d i e s e  Lei s tung 
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erforderl ich i s t , ohne Verlet zung der Vorschri ften über die 
Beschäft igung von Aus ländern als Arbeitnehmer versichert war . 

(2 ) Die in Absatz 1 festgelegte Voraus set zung der 
Mindestbeschäft igungs zeit in dem Vertrag s staat , in dem die 
Leistung beantragt wird, gilt nicht für Arbe i t s los e , deren 
Beschäftigung mindes tens für den Zeitraum nach Absat z 1 in 
Aus sicht genommen war, jedoch vor Erfüllung der 
Mindestbeschäftigungs zeit ohne ihr Verschulden geendet hat , 
oder welche die Staatsangehörigkeit des Vertrags staates 
besitzen , in dem s i e  die Leis tung beantragen . 

Artikel 22 

Bezugsdauer 

Die Bezugsdauer wird um die Zeit gemindert , in der der 
Arbei t s los e im anderen Vertrags staat innerhalb der l e t z t en 
zwöl f Monat e  vor dem Tag der AntragsteIlung berei t s  eine 
Leistung bei Arbei t s los igkeit bezogen hat . 

ABSCHNITT IV 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel 23 

Aufgaben der zuständigen Behörden, 
Amts- und Rechtshilfe 

(1) Die zuständigen Behörden werden die zur Durchführung 
dieses Abkommens notwendigen Verwaltungsmaßnahmen in einer 
Vereinbarung rege l n .  

(2 ) Die  zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten 
·unterrichten einander 

a )  über a l l e  zur Anwendung dieses Abkommens getroffenen 
Maßnahmen; 

b )  über a l l e  die Anwendung dieses Abkommens berührenden 
Änderungen ihrer Rechtsvorschriften . 

(3) Bei der Anwendung dieses Abkommens haben die Behörden 
und Träger der Vertrags staaten einander zu unterstütz en und wie 
bei der Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften zu handeln . 
Diese Amt shi l fe i st kost enlos . 

(4 ) D i e  Träger und Behörden der Vertragsstaaten können 
zwecks Anwendung dieses Abkommens miteinander sowie mit 
betei l igten Personen oder deren Beauftragten unmittelbar in 
Verbindung treten . 

(5) Die Träger und Behörden eines Vertragsstaates dürfen die 
bei ihnen eingereichten Anträge und sonstige Schriftstücke 
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nicht deshalb zurückweisen, weil sie in der Amtssprache des 
anderen Vertragsstaates abgefaßt sind. 

(6) Ärztliche Untersuchungen, die in Durchführung der 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgenommen werden und 
Personen betreffen, die sich im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates aufhalten, werden auf Ersuchen der zuständigen 
Stelle vom Träger des Aufenthaltsortes zu seinen Lasten 
veranlaßt. 

(7) Für die gerichtliche Rechtshilfe gelten die jeweiligen 
auf die Rechtshilfe in bürgerlichen Rechtssachen anwendbaren 
Bestimmungen. 

Artikel 24 

Verbindungsstellen 

Die zuständigen Behörden haben zur Erleichterung der 
Durchführung dieses Abkommens, insbesondere zur Herstellung 
einer einfachen und raschen Verbindung zwischen den beiderseits 
in Betracht kommenden Trägern, Verbindungsstellen zu errichten. 

Artikel 2 5  

Befreiung von Steuern und Beglaubigungen 

(1 ) Jede in den Vorschriften eines Vertragsstaates 
vorgesehene Befreiung oder Ermäßigung von Steuern, Stempel-, 
Gerichts- oder Eintragungsgebühren für Schriftstücke oder 
Urkunden, die in Anwendung dieser Rechtsvorschriften vorzulegen 
sind, wird auf die entsprechenden Schriftstücke und Urkunden 
erstreckt, die in Anwendung dieses Abkommens oder der 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates vorzulegen sind. 

(2 ) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke jeglicher Art, die 
in Anwendung dieses Abkommens vorgelegt werden müssen, bedürfen 
keiner Beglaubigung. 

Artikel 26 

Einreichung von Schriftstücken 

(1 ) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung 
dieses Abkommens oder der Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates bei einer Behörde, einem Träger oder einer 
sonstigen zuständigen Einrichtung eines Vertragsstaates 
eingereicht werden, sind als bei einer Behörde, einem Träger 
oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung des anderen 
Vertragsstaates eingereichte Anträge, Erklärungen oder 
Rechtsmittel anzusehen. 

(2) Ein nach den Rechtsvorschriften des einen 
Vertragsstaates gestellter Antrag auf eine Leistung gilt auch 
als Antrag auf eine entsprechende Leistung nach den 
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Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates, die unter 
Berücksichtigung dieses Abkommens in Betracht kommt; dies gilt 
nicht, wenn der Antragsteller ausdrücklich beantragt, daß die 
Feststellung einer nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates erworbenen Leistung bei Alter aufgeschoben 
wird. 

(3) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung 
der Rechtsvorschriften eines Vertrags staates innerhalb einer 
bestimmten Frist bei einer Behörde, einern Träger oder einer 
sonstigen zuständigen Einrichtung dieses Vertragsstaates 
einzureichen sind, können innerhalb der gleichen Frist bei der 
entsprechenden Stelle des anderen Vertragsstaates eingereicht 
werden. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 übermittelt die in 
Anspruch genommene Stelle diese Anträge, Erklärungen oder 
Rechtsmittel entweder unmittelbar oder durch Vermittlung der 
Verbindungsstellen der Vertrags staaten unverzüglich an die 
entsprechende zuständige Stelle des anderen Vertragsstaates. 

Artikel 27 

zahlungsverkehr 

( 1) Die nach diesem Abkommen leistungspflichtigen Träger 
können die Leistungen an Berechtigte im anderen Vertragsstaat 
mit befreiender Wirkung in der für sie innerstaatlich 
maßgebenden Währung erbringen. 

(2 ) Die in diesem Abkommen vorgesehenen Erstattungen haben 
in der Währung des Vertrags staates zu erfolgen, in dem der 
Träger, der die Leistungen gewährt hat, seinen Sitz hat. 

( 3) Überweisungen auf Grund dieses Abkommens werden nach 
Maßgabe der Vereinbarungen vorgenommen, die auf diesem Gebiet 
in den beiden Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Überweisung 
gelten. 

Artikel 28 

vollstreckungsverfahren 

(1} Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie 
die vollstreckbaren Bescheide und Rückstandsausweise (Urkunden) 
der Träger oder der Behörden eines Vertragsstaates über 
Beiträge und sonstige Forderungen aus der sozialen Sicherheit 
werden im anderen Vertragsstaat anerkannt. 

(2 ) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sie der 
öffentlichen Ordnung des Vertragsstaates widerspricht, in dem 
die Entscheidung oder die Urkunde anerkannt werden soll. 

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren 
Entscheidungen und Urkunden.werden im anderen Vertrags staat 
vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach den 
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Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet 
vollstreckt werden soll, für die Vollstreckung der in diesem 
Vertrags staat erlassenen entsprechenden Entscheidungen und 
Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Entscheidung oder der 
Urkunde muß mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit 
(Vollstreckungsklausel) versehen sein. 

Artikel 29 

Verrechnung von Vorschüssen 

(1) Hat ein Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuß 
gezahlt, so kann die auf denselben Zeitraum entfallende 
Nachzahlung einer entsprechenden Leistung, auf die nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch 
besteht, einbehalten werden. Hat der Träger des einen 
Vertragsstaates für eine Zeit, für die der Träger des anderen 
Vertragsstaates nachträglich eine entsprechende Leistung zu 
erbringen hat, eine höhere als die gebührende Leistung gezahlt, 
so gilt der diese Leistung übersteigende Betrag bis zur Höhe 
des nachzuzahlenden Betrages als Vorschuß im Sinne des ersten 
Satzes. 

(2 ) Hat ein Träger der Sozialhilfe eines Vertragsstaates 
eine Leistung der Sozialhilfe während eines Zeitraumes gewährt, 
für den nachträglich nach den Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates Anspruch auf Geldleistungen entsteht, so behält 
der zuständige Träger dieses Vertragsstaates auf Ersuchen und 
für Rechnung des Trägers der Sozialhilfe die auf den gleichen 
Zeitraum entfallenden Nachzahlungen bis zur HOhe der gezahlten 
Leistungen der Sozialhilfe ein, als ob es sich um eine vom 
Träger der Sozialhilfe des letzteren Vertragsstaates gezahlte 
Leistung der Sozialhilfe handeln würde. 

Artikel 30 

Schadenersatz 

(I) Hat eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates Leistungen für einen Schaden zu erhalten hat, 
der im Gebiet des anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach 
dessen Vorschriften gegen einen Dritten Anspruch auf Ersatz des 
Schadens, so geht der Ersatzanspruch auf den Träger des ersten 
Vertragsstaates nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften 
über. 

(2) Stehen Ersatzansprüche hinsichtlich gleichartiger 
Leistungen aus demselben Schadensfall sowohl einem Träger des 
einen Vertragsstaates als auch einem Träger des anderen 
Vertragsstaates zu, so kann der Dritte die nach Absatz 1 auf 
die beiden Träger übergegangenen Ansprüche mit befreiender 
Wirkung durch Zahlung an den einen oder anderen Träger 
befriedigen. Im Innenverhältnis sind die Träger anteilig im 
Verhältnis der von Ihnen zu erbringenden Leistungen 
ausgleichspflichtig. 
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Artikel 31 

Streitbeilegung 

Streitigkeiten zwischen den Vertrags staaten über die 
Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen, soweit 
möglich, durch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
beigelegt werden. 

ABSCHNITT V 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMHUNGEN 

Artikel 3 2  

Übergangsbestimmungen 

( 1) Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung 
von Leistungen für die Zeit vor seinem Inkrafttreten. 

(2 ) Für die Feststellung des Anspruches auf Leistungen nach 
diesem Abkommen werden auch Versicherungszeiten berücksichtigt, 
die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor 
Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind. 

( 3 )  Bei Anwendung des Absatzes 2 gelten vor dem 2 7 . November 
1 9 61 im Gebiet der Republik Polen zurückgelegte 
Versicherungs zeiten, die nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften über Leistungsansprüche und Anwartschaften 
in der Pensionsversicherung auf Grund von Beschäftigungen im 
Ausland als Versicherungszeiten zu berücksichtigen sind, 
ausschließlich als österreichische versicherungszeiten. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 gilt dieses Abkommen auch für 
Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten 
sind, soweit nicht früher festgestellte Ansprüche durch 
Kapitalzahlungen abgegolten worden sind. 

(5) Leistungen, die erst auf Grund dieses Abkommens 
gebühren, sind auf Antrag des Berechtigten vom Inkrafttreten 
dieses Abkommens an festzustellen. Wird der Antrag binnen zwei 
Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens eingebracht, so 
sind die Leistungen vorn Inkrafttreten dieses Abkommens an zu 
gewähren, sonst von dem Tag an, der nach den Rechtsvorschriften 
jedes der beiden Vertragsstaaten bestimmt ist. 

(6) Leistungen, die vor dem Inkrafttreten des Abkommens 
festgestellt wurden, sind nicht neu festzustellen. 

( 7) Sehen die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten den 
Ausschluß oder die Verjährung von Ansprüchen vor, so werden 
hinsichtlich der Ansprüche aus Absatz 3 die diesbezüglichen 
Vorschriften auf die Berechtigten nicht angewendet, wenn der in 
Absatz 4 bezeichnete Antrag binnen zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt wird. wird der Antrag 
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nach Ablauf dieser Frist gestellt, so besteht der Anspruch auf 
Leistungen, soweit er nicht ausgeschlossen oder verjährt ist, 
vorn Zeitpunkt der AntragsteIlung an, es sei denn, daß 
günstigere Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates anwendbar 
sind. 

. 

Artikel 3 3  

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die 
Ratifikationsurkunden sind so bald wie möglich in 
. . ..... . .. ...... auszutauschen. 

(2 ) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats 
nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die 
Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden. 

(3) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich auf 
diplomatischem Weg kündigen. 

(4 ) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses 
Abkommens für erworbene Ansprüche weiter. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses 
Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu . . . . . . . . . . . .  , am . . . . . . . . . . . . . . .  in zwei 
Urschriften, jede in deutscher und polnischer Sprache, wobei 
beide Texte in gleicher Weise authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Für die Republik Polen: 
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VORBLATT 

Pr ob lem: 

Die soz iale Sicherhei t  von Personen und ihrer 
Familienangehörigen , die ihr Erwerbsleben in Ös terreich und 
Pol en zurückgelegt haben oder di e s ich im anderen S taat 
vorübergehend aufhal ten oder dort wohnen , i s t  allein auf 
Grund der j eweils national gel tenden Bes t immungen nicht 
umfänglich gewährleis tet. 

Zi el und Inhalt : 

Durch da s vorl i egende Abkommen mi t Polen wird ein 
wei tes tgehender Schutz im Bereich der Kranken- , Unfa l l - und 
Pens ionsvers icherung sowie der Arbei ts los envers icherung 
durch di e Gleichbehandlung der beiders ei tigen 
S taatsangehörigen , di e Zus ammenrechnung der 
Vers icherungs zeiten für den Erwerb von Leis tungs ansprüchen , 
die Pens ionsfe s t s tel lung entsprechend den in j edem 
Vertrags s taat zurückgelegten Vers icherungs zei ten und den 
Lei s tungs export s icherges tel l t . 

Alt er nat i ven: 

Keine . 

Kos t en: 

Kos ten von rund 2 7, 2 Millionen Schilling in der 
Pens ions versicherung und 1 , 8 Mil lionen SChilling in der 
Arb e i tslos enversicherung im Zeitraum 1 9 9 8 bis 2 00 1 . 

EU-Konfor mi t ät :  

Gegeben . 
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ERLÄUTERUNGEN 

I. ALLGEMEINER TEIL 

1. A llgemei ne Über lequnqen 
Das vorliegende ös terreichisch-polni s che Abkommen über 
s o z iale S i cherhei t  enthält ges e t z ändernde und 
g e s e t z e s ergänz ende Bes timmungen und bedarf daher gemäß 
Art . 50 Ab s .  1 B-VG der Genehmigung durch den Nat ionalra t . 
Das Abkommen hat nicht politischen Charakter und i s t  der 
unmi t telbaren Anwendung im inners taatlichen Rech t sbereich 
zugänglich , s odaß eine Erlassung von Ges e t z en gemäß Art . 50 
Ab s . 2 B - VG nicht erforderlich i s t .  Das Abkommen enthält 
keine verf as sungsändernden oder verf assungsergänz enden 
Bes timmungen . Eine Zus timmung des Bundesra tes gemäß Art . 50 
Abs .  1 zwei ter Satz B - VG i s t  nicht erf orderlich ,  da keine 
Angelegenhei ten geregelt werden , die den s elbs tändi gen 
Wirkungsbereich der Länder betref f en .  
Im EU - Bereich s tehen hins ichtlich 
S icherhe i t  mi t Dri t ts taaten keine 
sodaß die Mi tglieds taaten 
Ges taltung s spielraum haben . 

2. Wer degang des Abkommens 

von Abkommen über s o z iale 
EG -Vorschri f ten in Kraf t ,  

einen diesbezüglichen 

Unmi ttelbar nach der Öffnung der os teuropäi schen S taaten 
wurden zunächs t Kontakte mi t den Nachbars taaten 
hins ichtlich des möglichen Abschlus s es von Abkommen über 
s o z iale S icherhei t  aufgenommen . Diesbezügliche Gespräche 
wurden mi t der damaligen Tschechoslowakei und mi t Ungarn im 
Mai 19 9 0  begonnen . Die Gespräche haben s ich im Hinblick auf 
di e ges ellschaf tlichen Änderungen und Reformen in beiden 
S taaten sowi e die Teilung der Tschechoslowakei mi t 1 . 1 . 199 3  
in zwei unabhängige S taaten in der Folge s ehr schwierig 
ges talteten, sollten aber in nächs ter Zukunf t abgeschlo s s en 
werden können . Im Hinblick auf die zunehmende Fluktua tion 
von Arbei tnehmern auch im Verhältnis zu Polen f anden ers te 
Kontakte b e tref fend den möglichen Abschluß eines Abkommens 
über s o z iale S icherhei t  1 9 9 3  s tatt , diesbe zügli che 
G espräche konnten aber ers t im Juni 19 9 5  aufgenommen 
werden . Bei wei teren Besprechungen im Jänner 1 9 97 in Wien 
konnte im wes entlichen über den Abkommens inhalt 
Einvernehmen erz i elt werden . 
Aus genereller Sicht i s t  ergänz end darauf hinzuwei s en , daß 
die  genannten os teuropäischen S taaten auch mi t anderen 
wes teuropäischen S taaten Gespräche betref f end den Abschluß 
von Abkommen über s o z iale S icherhei t geführt haben und 
entsprechende Abkommen zum Teil schon in Kraf t s ind b zw . 
unterzeichnet wurden oder in nächs ter Zeit abgeschlo s s en 
werden s ollen . 
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3 .  Das Abkommen im allgemeinen 
Das Abkommen en tspricht in ma teriel lrechtlicher Hinsich t 
den in den letzten Jahren von Ös terreich insbes ondere mit 
Slowenien und Kroatien geschlos s enen Abkommen , 
berücksichtig t aber insbesondere auch die im Hinblick auf 
die Kündigung die s er Abkommen vorgenommene f orma l e  
Neuges ta l tung in den mit dies en beiden S taaten am 
1 6 .  Februar 19 9 7  und 1 0 .  März 1 9 9 7  unterzeichneten neuen 
Abkommen . 
Das Abkommen is t in fünf Abschnitte gegliedert : 
Ab s chnitt I enthäl t  al lgemeine B e stimmungen und legt im 
wes entlichen den persönlichen und sachlichen 
Gel tungsbereich , den Grundsatz der G l eichbehandlung der 
beiders eitigen S taatsangehörigen s owie die 
Gebietsgleichs tellung hinsichtlich der Gewährung von 
Geldleistungen aus der Kranken - , Unfal l- und 
Pensionsversicherung f es t .  
Abs chnitt 11 normiert in bezug auf die j eweils hinsicht lich 
der Versicherungspf licht anzuwendenden Rechtsvorschrif ten 
das Territorialitä tsprinzip s owie Ausnahmen von dies em 
Grundsatz und sieht die Möglichkei t vor , im Einz e l f a l l  
Ausnahmen hievon zu vereinbaren . 
Abschnitt 111 enthäl t  die bes onderen Bestimmungen 
betre f f end die ein z elnen Leis tungsarten : 
Für den Bereich der Krankenversicherung is t neben der 
Zus ammenrechnung der beiders eitigen Versicherungs z eiten f ür 
den Erwerb eines Leis tungsanspruches eine auf Fäl l e  der 
Erwerbs tätigkeit eingeschränkte aushilf sweis e 
Sachl eis tungsgewährung zu Las ten des zus tändigen 
Versicherungs trägers vorgesehen . 
In der Unfal lversicherung is t eine Zuordnung der 
Leis tungspf licht bei Berufskrankheiten in Kollisions f ä l l en 
zu dem zuletzt zus tändig gewes enen Versicherungs träger 
s owie eine aushilf sweis e Sachl eis tungsgewährung bei 
Auf enthal t  im jeweil s  anderen Vertrags s taat zu Las ten des 
zus tändigen Versicherungs trägers vorges ehen . 
Im Bereich der pensionsversicherung erfolgt die 
Leis tung s f e s t s te l lung unter Zus ammenrechnung der in den 
beiden Vertrags s taaten zurückgel egten Versicherungs z eiten 
grundsätz lich entsprechend den in j edem Vertrags s taat 
z urückgel egten Versicherung s z eiten . 
In der Arbeits los enversicherung werden für die Erfüllung 
der Anwartschaf t s z eit für die Gewährung des 
Arbeits los engeldes die arbeits los enversicherungspf lichtigen 
Beschäf tigungen . in den beiden Vertrag s s taaten 
zus ammengerechnet . 
Abschnitt IV enthäl t  verschiedene Bes timmungen über die 
Durchführung und Anwendung des Abkommens . 
Abs chnitt V enthäl t  Übergangs- und Schlußbes timmungen . 

4. Über s icht über d as pOlnis che Sys tem der s ozialen 
Si cherheit 
Das Sys tem der sozialen Sicherheit in Polen war nach der 
Öffnung durch den Übergang von einem s taatlich finanzierten 
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Einhe i ts sys tem in e in beitragsf inanziertes Sys tem mi t zum 
Teil neuen Zweigen , wie die Arbe i tslos envers icherung , 
gekennzeichnet. Diese Ref ormen s ind noch nicht 
abgeschlos s en , sodaß im folgenden nur die we sentlichs ten 
Grunds ätze des polnischen Sys tems darges tellt werden . 
Im Bereich der Krankenversicherung ( Geldleis tungen) und der 
Pens ionsvers icherung s ind grundsätzlich alle Arbe i tnehmer 
und selbs tändig Erwerbs tätige geschütz t ,  während s ich di e 
Unfall - und Arbei tslosenvers icherung grunds ätzlich nur auf 
Arbei tnehmer bez i eht . Die Ge sundhei tsvers icherung 
( Sachlei s tungen) umfaß t die  gesamte Wohnbevölkerung . 

Die Finanzi erung erf olgt aus schließlich durch B e i träge der 
Arbei tgeber bzw . der selbs tändig Erwerbs tätigen s owie durch 
Zuschüsse des S taates zur Abdeckung der Def i z i te . Der 
Bei trag des Diens tgebers be träg t für alle Geldleis tungen , 
mi t Ausnahme der Arbei tslos envers icherung , 45 % des Lohns 
und für di e Arbei t slosenversicherung 3 % .  Die 
Gesundheitsvers icherung wird aus S teuer.mi t t eln f inanz i ert . 
Da s Lei s tungs spektrum in den einz elnen Zweigen entspricht 
grundsätzlich den ös terreichischen Leis tungen , wenn auch 
na türlich angepaß t an die untersch iedlichen 
wirtschaf tlichen Gegebenhei ten .  
Anspruch auf normale Alterspens ion bes teht ab dem 
6 5. Lebens j ahr für Männer und dem 6 0 .  Lebens j ahr für Frauen 
bei einer Mindes tvers icherung s z e i t  von 25 Jahren für Männer 
bzw . 20 Jahren f ür Frauen . Eine vorzeitige Alterspens ion 
kann ab dem 5 5 .  Lebensj ahr von Männern bei bes onderen 
Beschäf t igung en bzw . von Frauen generell bei Vorliegen von 
30 Vers icherungsj ahren in Anspruch genommen werden . 
Anspruch auf Invaliditätspens ion besteht grundsätzlich bei 
Vorli egen von 5 Vers icherungsj ahren . Die Zei t  vom Eintritt 
des Vers icherungs f alles bis  zum 60.  Lebensj ahr wird bei der 
Pens ionsberechnung bei voller Erwerbsunf ähigkei t zusätzlich 
berücks ichtigt . 
Die Pens ionsberechnung erfOlg t  in Form eines Grundbe trages 
von 24 % des f es tgeleg ten Durchschnittslohns 
( 1 . 1 . 19 9 7 : 9 3 6  Zlo ty , rund 3 . 5 6 0  S) und zusätzlich 1 , 3 % 
für j edes Bei tragsj ahr bzw . 0 , 7  % für j edes sons t ige 
Vers icherungsj ahr , multipli z i ert mi t einem Koef f i z i enten , 
der s ich aus dem Verhältni s des individuellen Einkommens 
der bes ten 10 Jahre innerhalb der let z ten 2 0  Kalenderj ahre 
zum Durchschni ttslohn ergibt . Die Höchs tpens ion be träg t 
2 50 % des Durchschnittslohns (2 3 40 Zlo ty , rund 8 . 9 00 S) , 
di e Mindes tpens ion 2 40 Zlo ty ( rund 9 10 S) . 
Die Hinterbli ebenenpens ion be träg t für einen 
Hinterbli ebenen 85 % des Pensionsanspruches des 
Vers torbenen ( 9 0  % bei zwei Hinterbliebenen , 9 5  % bei drei 
oder mehr Hinterbliebenen) und gebührt grunds ä tzlich f ür 
ein Jahr , bei Vorliegen von Invalidi tä t ,  Sorgepflicht für 
ein Kind oder Vollendung des 5 0 .  Lebens j ahres f ür Wi twen 
bzw . des 6 5 .  Lebensj ahres für Wi twer unbefri s tet . Vollwai s e  
erhalten e inen Zuschlag von 10 % des Durchschni ttslohns . 
Für den Anspruch auf Arbeitslos engeld i s t  grunds ä t zlich 
eine Beschäf t igung s z e i t  von 1 8 0  Tagen in den letz ten 1 2  
Kalendermonaten erforderlich . Das Arbei tslos engeld gebührt 
in der Höhe von 3 6  % des Durchschni t tslohns (75 % für 
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äl tere Arbei tnehmer) für die Dauer von grunds ätzlich 12  
Mona ten . 

5. Fi nanzi elle Aus wi r kungen 
Eine exakte Berechnung der f inan z i el len Auswirkungen des 
Abkommens i s t  insbesondere im Berei ch der 
Pens ionsvers icherung mangels geeigneter Daten nicht 
mögl ich . Dies betri f f t  insbesondere auch di e mögliche Zahl 
j ener Pers onen , die ers t auf Grund des Abkommens einen 
Pens i ons anspruch geltend machen können . Im Hinbl ick auf die  
in den letz ten Jahren in Ös terreich beschäf tig ten rund 
1 0 . 0 0 0  polni sche S taa tsbürger können die Auswirkungen 
längerfri s tig mi t den Abkommen mi t Slowenien und Kroatien 
( rund 6 . 0 0 0  beschäf tigte s l oweni sche bzw .  2 0 . 0 0 0  kroa t i s che 
S taatsbürger in Ös terreich) verglichen werden . So wurden 
19 9 5  zB in rund 4 . 9 0 0  Fällen Pens ionen in der Höhe von 
insgesamt 1 4 4  Milli onen Schilling an Pens ionsberechtigte in 
Sloweni en und in rund 8 . 2 0 0  Fällen Pens ionen in der Höhe 
von insgesamt 2 6 0  Mi l l i onen Schi l l ing an 
Pens ionsberechtigte in Kroatien gezahlt . Hiebei muß aber 
berücks ichtigt werden , daß in rund 3 0  % dieser Fälle auch 
ohne Abkommen ein Anspruch bes tünde b zw .  in vielen Fäl l en 
mi t Erre ichen des normalen Pens ionsalters ein Anspruch auch 
ohne Abkommen bes tehen würde . Umgekehrt wurden von 
Slowenien nach Ös terreich rund 9 7 0 Pens ionen mi t einem 
Gesamtbetrag von 1 0  Mi llionen Schil l ing bzw .  von Kroatien 
rund 5 0 0  Pens ionen mi t e inem Gesamtbe trag von 2 Mill ionen 
Schi l l ing gezahl t .  Durch die Überwei sung di eser Lei s tungen 
nach Ös terre ich redu z ieren s ich zum Teil die Ansprüche auf 
Aus gleichs zulage bzw . , sowe i t  ohne Abkommen kein 
ö s terrei chi s cher Pens ionsanspruch bes tünde , ent sprechende 
L e i s tungen aus der S o z i alhilfe der Bundes länder . Dies  g i l t  
insbes ondere auch im Verhäl tnis z u  Polen hins ichtlich j ener 
Pers onen , die nach 19 6 1  ( letz ter S t ichtag nach dem 
Auslandsrenten - Übernahmegesetz  - ARÜG) nach Ös terrei ch 
gekommen s ind , in Ös terreich keinen Pens ionsanspruch oder 
nur e inen geringen Pens i onsanspruch mi t Ausgleichs zulage 
haben und auf Grund des Abkommens für ihre im Gebiet Polens 
zurückgelegten Beschäf tigungs zei ten entsprechende polni s che 
Lei s tungs ansprüche gel tend machen werden können . 
Hins i chtlich einer Beurteilung der f inanz iel len 
Auswirkungen aus kurz fri s tiger S icht muß berücksichtigt 
werden , daß Pens ionen f ür die im wes entlichen ers t s ei t  
Beginn der 9 Der Jahre in ös terreich beschäf tigten 
pOlni schen S taatsbürger durchschni ttlich ers t in 2 0  b i s  3 0  
Jahren anfa l l en werden . Ausgehend von den in den ers ten 
Jahren nach dem Inkraf ttreten der Abkommen mi t Jugos lawien 
(1 . Jänner 1 9 6 7 ) und der Türkei (1. Oktober 196 9 )  auf Grund 
der Abkommen in die s e  S taaten gezahlten Pens ionen kann in 
den ers ten vier Jahren nach dem Inkraf ttreten des Abkommens 
mi t Po len mi t durchschni t tl ich 5 0  Neuzugängen gerechne t 
werden , wobei der Berechnung des s ich daraus ergebenden 
Pens i onsaufwandes und dami t  der f inanz i ellen Auswirkungen 
auf den Bundesbei trag zur Pens ionsvers icherung die 
zwi schens taatliche Durchschni ttspens i on von 2 . 50 0  S und 
eine Aufwertung mi t 1 , 05 pro Jahr zugrunde gel egt werden 
kann . 
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Darüber hinaus muß berücks ichtigt werden , daß während des 
Zwe i ten Weltkrieges insbesondere auch polnische 
S taatsbürger in der Landwirtschaf t  und in der Indu s trie 
bes chäf tig t waren . Ausgehend von durchschni ttlich 
3 0  Vers icherungsmonaten und e iner durchschni t tlichen 
Bei tragsgrundlage von 7 . 7 40 S ( auf der Bas i s  e iner 
Bei tragsgrundlage von 7 8  Reichsmark für Landarbei ter und 
1 6 2  Reichsmark für Hilfsarbeiter) ergibt sich e ine 
monatliche Durchschni ttspens ion von 3 55 S ,  wobei 
2 0 0  Lei s tungsf älle mi t Inkraf ttre ten de s Abkommens und e ine 
durchschni ttliche Pens ionsanpassung von 2 % angenommen 
werden können . 
Direk te f inanz ielle Auswirkungen auf den Sachaufwand des 
Bundes ergeben s ich noch im Bereich der 
Arbei tslos envers icherung . Die Zahl der Beschäf tigten aus 
Polen entspricht ungefähr der Hälf te der Zahl der 
Beschäf tigten aus Kroatien . Im Jahres durchschnitt 19 9 6  
s tanden s echs kroat i sche S taatsbürger im Be zug von 
Arbei tslos engeld auf grund des Abkormnens mi t Kroatien . Es 
i s t  daher bei Polen mi t drei Abkormnens fällen im 
Jahres durch s chni t t  zu rechnen , wobei ein durchschni t tliches 
Arbei tslo s engeld von mona tlich 12 . 750 S ( inklus ive 
Krankenver s i cherungs- und Pensionsvers icherungsbei trag) 
zugrunde zu legen is t .  
S omi t kann bei einem Inkraf ttre ten des Abkommens mi t 
1 .  Jänner 1 9 9 8  in den folgenden vier Jahren mi t 
nachs tehenden Auswirkungen auf den Sachau fwand des Bundes 
gerechnet werden: 

1998 1999 2000 2001 insqesamt 
Pensionen auf Grund 2,625.000 4,594.000 6,753.000 9,116.000 23,088.000 
des Abkoxmnens 
Leistunqen aus früheren 994.000 1,014.000 1,034.000 1,055.000 4,097.000 
Krieqspflichtzeiten 
Arbeitslosen- 460.000 460.000 460.000 460.000 1,840.000 
versicherung 
in�citesamt 29,025.000 

II . BESONDERER TEIL 

D i e  e inz elnen Regelungen des Abkommens entsprechen 
wei tes tgehend den in den letz ten Jahren von Ös terre ich mi t 
anderen Vertrags s taaten geschlossenen Abkommen , 
insbes ondere aber denen mi t Slowenien ( BGBl . Nr . 58 9 / 19 9 3 ) 
und Kroatien ( BGBl . Nr . 59 4/19 9 4) , wobei aber insbesondere 
auch die im Hinblick auf die Kündigung die s er Abkommen 
vorgenommene formale Neuges taltung in den mi t die s en beiden 
S taaten am 16 . Februar 19 9 7  und 10 . März 1 9 9 7  
unterz e i chne ten neuen Abkommen berücks ichtigt wurde . Im 
B ereich der Pens ionsvers icherung wurde insbesondere auch 
den in den Zusatzabkormnen mi t Kanada ( BGBl . Nr . 57 0 / 19 9 6 ) 
und den USA ( BGBl . Nr . 7 7 9 / 19 9 6 )  vorges ehenen Regelungen 
betre f f end die "Direktberechnung" der österreichi s chen 
Pens ionen Rechnung getragen . 
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Zu Art . 1 :  

Dies er Artikel enthält die in allen von Ös terreich 
geschloss enen Abkommen über Soz iale S icherhe i t  übl ichen 
Begri f f sbes timmungen . 
Zu Art .  2 :  

Der im Abs .  1 normi erte sachl iche Gel tungsbereich des 
Abkommens entspricht dem Groß te i l  der von Ös terrei ch 
geschl o s s enen Abkommen über s o z iale S icherhei t  und umfaß t 
auf ö s terreichischer S e i te im Bereich der Kranken - ,  Unf al l ­
und Pens ionsvers icherung die Sys teme s owohl der 
uns e lbs tändig als auch der s elbs tändig Erwerb s tä tigen s owie 
das Arbei ts losengeld . 
Auf po lni scher S e i te werden die entsprechenden Zweige und 
Leis tungen erfaß t .  
Die  Abs . 2 und 3 entsprechen den in den anderen von 
Ös terreich geschlo s s en Abkommen vorges ehenen entsprechenden 
Regelungen ( s iehe zB Art . 2 Abs . 2 und 3 der Abkommens mi t 
S l oweni en und Kroati en) . 
Zu Art .  3 :  
D i e s er Artikel legt j ewei l s  den pers önl i chen 
Gel tungsbereich des Abkommens fe s t ,  der wie zB d i e  Abkommen 
mi t Slowenien und Kroat ien ( j ewei l s  Art . 3 )  ohne Rück s i cht 
auf die S taatsangehörigk e i t  alle Pers onen , die nach den 
Rechtsvorschrif ten eines oder beider Vertrag s s taaten 
vers ichert s ind oder waren , sowie deren Angehörige und 
Hinterb l i ebene umfaß t .  
Zu Art .  4 :  

Die in diesem Artikel f es tgelegte Gleichbehanqlung der 
beiders ei tigen S taatsangehörigen (Abs _ 1) entspricht in 
Verb indung mi t den vorges ehenen Ausnahmen ( Abs . 2 )  den 
entsprechenden Regelungen in den anderen von Ös terreich 
geschloss enen Abkommen über Soz iale Sicherhei t  ( s i ehe zB 
Art . 4 der Abkommen mi t S lowenien und Kroatien iVm . Punkt I 
des Schlußpro tokol l s  zu diesen Abkommen) . 
Zu Art . 5 :  

Die in diesem Artikel normierte Geb i e tsgleichs t e llung 
s ichert entsprechend den in allen von Ös te rreich 
geschloss enen Abkommen vorges ehenen Regelungen den Export 
der Geldl ei s tungen im Bereich der Kranken - ,  Unf al l - und 
Pens ionsvers icherung für die vom Abkommen erf aß ten Personen 
( s i ehe zB Art . 5 der Abkommen mi t S l owenien und Kroatien) . 

Wie in allen Abkonunen s ind die Ausgl e ichs zulage aus der 
ö s terreichischen Pens ionsvers icherung . sowie die  
entsprechenden polnischen Sonderl eis tungen vom Export 
ausgenommen . 
Zu den Art .  6 b i s  9 :  

D i e s e  Bes timmungen regeln die s ich aus der Ausübung einer 
Erwerbs tätigkei t  ergebende Vers i cherungspf l icht , wobe i  
entsprechend den von Ös terreich geschloss enen Abkommen über 
s o z iale Sicherhei t  grundsätz lich auf das 
Terri torial i tätsprinz ip abges tel l t  wird ( Art . 6 Abs . 1 ) , 
während Beamte und ihnen gleichges tellte Pers onen 
( insbe s ondere Vertragsbediens tete von ö f f entlich ­

rechtlichen Diens tgebern) auch bei Beschäf tigung im anderen 
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Vertragss taat den Rechtsvorschrif ten des Herkunf ts s taates 
unters te l l t  bleiben ( Art . 6 Ab s .  2) . 
Art . 7 s i eht in den Abs . 1 und 2 di e in allen Abkommen über 
soz iale S icherhe i t  enthaltenen Ausnahmen vom 
Terri toriali tätsprinz ip für en ts endete Diens tnehmer s owi e 
im Abs . 3 eine ergänz ende Zuordnungsrege lung für die 
Beschäf tigung auf Seeschi f f en vor . Die  im Abs .  2 
vorgesehene unbefri s tete Ents enderege lung i s t  wie im 
Groß teil der von Ös terreich geschlo s s enen Abkommen ( s iehe 
zB Art .  7 Abs . 2 der Abkommen mi t Sloweni en und Kroati en) 
auf Luf tf ahrtunternehmen eingeschränkt . 
Art . 8 s ieht in Abs . 1 die Anwendung der Rechtsvorschrif ten 
des Ent s endes taa tes für alle zu den beiders ei t igen 
amtl ichen Vertretungsbehörden ents ende ten B ediens teten vor , 
während für die sur- place- Bediens te ten nach Ab s .  2 das 
Terri torial i tätsprinz ip f es tgelegt wird , wobei aber 
gleichz e i t ig den eigenen S taatsangehörigen entsprechend den 
diesbe zügl ichen Regelungen in den anderen Abkommen ( zB 
Art .  8 Ab s . 2 l i t . b der Abkommen mi t S lowenien und 
Kroatien) ein Wahlrecht eingeräumt wird . 
Art . 9 ·  enthäl t die in al len Abkommen über s o z iale 
S icherhei t vorges ehene Ausnahmemög lichkei t und ent sprich t  
dem Art . 9 der Abkommen mi t Sloweni en und Kroat i en . 
Zu d en Art .  1 0  bi s 1 3 : 
Hins ichtl ich des Bereichs der aushi l f swei s en 
Sachleis tungsgewährung hat die polnische S e i te darauf 
hingewie s en ,  daß s ie den diesbezüglichen Grunds ä t z en der 
Verordnung ( EWG) Nr . 14 0 8 / 7 1  grunds ä t z l ich pos i tiv 
gegenübers teht , ihr im Hinbl ick auf die unterschiedlichen 
wirtschaf tlichen Verhäl tni s s e  ( rund z ehnmal höheren Kos ten 
in Ös terreich) e iner umf änglichen Übernahme der s ich daraus 
ergebenden finan z i ellen Verpf l ichtungen derz e i t  nicht 
möglich i s t .  Entsprechend der auch im Verhä l tnis zwi schen 
Deutschland und Po len bes tehenden eingeschränkten Regelung 
i s t  daher die aushi l f swei s e  Sachl e i s tungsgewährung 
( Art . 1 1 )  auf D i ens tnehmer , die s ich in Ausübung ihrer 

Beschäf tigung vorübergehend im anderen Vertragss taat 
aufhai ten , s owi e die s ie begl ei tenden Fami l i enangehörigen 
eingeschränkt .  
Im einz e lnen i s t  zu den 
bemerken , daß diese  den 
insbesondere auch in den 
Kroatien ( j ewei l s  Art .  10  
wesentl ichen vors ehen : 

vorge s ehenen Regelungen zu 
diesbezüglichen Bes t immungen 
Abkommen mi t S loweni en und 

b i s  1 4 )  entsprechen und im 

- die Zusammenrechnung der beiders e i t igen 
Vers icherungs z eiten ( Art . 1 0 ) , 

- die aushi l f swei s e  Sachlei s tungsgewährung während e ines 
vorübergehenden Auf entha l tes  in Dring lichkei t s f äl len , 
e ingeschränkt auf Diens tnehmer während der Ausübung 
ihrer Beschäf tigung im anderen Vertrag s s taat s owie die  
sie  begle i tenden Fami l ienangehörigen ( Art . 1 1 ) s owie 

- die ergänz enden Regelungen betref f end die Fes tlegung 
der aushel f enden Vers icherungs träger ( Art . 12 ) und 
betre f f end die Kos teners tattung ( Art . 13 ) . 

• 
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Zu den Art . 14 bi s 1 6 : 
Die  den Bere ich der Arbei tsunfälle und Berufs krankhei ten 
betre f f enden Regelungen entsprechen den diesbezüg l i chen 
Bes t irranungen insbesondere auch in den Abkommen mi t 
Slowenien und Kroatien ( j ewei l s  Art . 15  s owi e Art . 1 7  und 
1 8 )  und s ehen im wes entlichen vor :  

- die aushi l f swei s e  Sachl eis tungsgewährung entsprechend 
den für den Bereich der Krankenvers i cherung 
vorges ehenen Regelungen (Art . 1 4 )  s owi e 

- die  erforderl i chen Regelungen hins ich t l i ch der 
Leis tungen bei Berufskrankhei ten , wenn in beiden 
Vertrag s s taaten entsprechende Expo s i tions z ei ten 
zurückge legt wurden (Ar t .  15 und 1 6 ) . 

Zu den Art . 1 7  bi s 20 : 

Die Bes timmungen der Art . 1 7  b i s  2 0  betre f f en di e 
Fes ts tel lung und Berechnung der Lei s tungen aus den 
Pens ionsvers i cherungen der beiden Vertrag s s taa ten in den 
zwi s chens taatlichen Fäl len ,  wobei die grundlegenden 
Bes tirranungen betref f end die Zus ammenrechnung der 
Vers i cherung s z e i ten ( Art . 1 7 )  s owie Vers icherung s z e i ten 
unter einem Jahr (Art . 18 ) bilateral gefaß t s ind , während 
hins i chtlich der Berechnung j ewei l s  uni lateral e  
Bes t irranungen vorges ehen s ind . 
Zu den die Fes ts tel lung der ö s terrei chi s chen Leis tungen 
b e tre f f enden Bes tirranungen ( Art . 1 9 ) i s t  aus grundsätzl icher 
S i cht f e s t zuha l ten ,  daß dies e prak t i s ch wör t l i ch den 
entsprechenden Bes tirranungen in den Abkommen mi t Kanada und 
den USA ( Art . 13  bzw .  Art . 12 j ewei l s  in der Fas sung des 
Zus a t z abkommens )  entsprechen und dami t auch im Verhä l tn i s  
z u  Polen d i e  insbesondere unter Berücks ichtigung der 
Pen s i onsreform 1 9 9 3  ans telle der s ogenannten pro - ra ta ­
Berechnung anges treb te Berechnung der ös terrei chis chen 
Lei s tungen aus s chließ l ich auf Grund der ö s terrei chi s chen 
Vers i cherungszei ten ( " Direk tberechnung " )  vorges ehen i s t .  Im 
einze lnen i s t  zu dieser Di rektberechnung f olgendes 
f e s t zuhal ten : 
Art . 19  Abs .  1 s ichert die Gewährung der inners taa t l i chen 
Al l einpens ion , wenn auch ohne Zusammenrechnung der 
Vers i cherung s z e i ten beider Vertrag s s taa ten ein Anspruch auf 
eine ö s terrei chi s che Pens ion bes teht . 
Art . 19  Ab s . 2 s ieht ent sprechend Abs .  1 die 
inners taa t l i che Berechnung auch für j ene Fäl l e  vor ,  in 
denen nur unter Zus amrnenrechnung der Vers icherungs zei ten 
ein Lei s tungsanspruch bes teht , und enthäl t  die 
erforderlichen ergänzenden Regelungen betre f f end 
Kinderzus chüs s e  und Zurechnungs zus chlag in di esen Fäl l en .  
Art . 2 0  s i eht die erforderli chen Reg e lungen für die 
Fes ts tel lung der Lei s tungen nach den polnis chen 
Rechtsvorschr i f ten vor , wobei bei Anspruch al lein auf Grund 
der pOlni s chen Versicherung s z e i ten wie auf 
ö s terrei chi s cher Sei te - die Berechnung der Lei s tungen nach 
inners taa t l i chem Recht vorges ehen i s t  ( Ab s . 1 ) , während in 
Fäl len , in denen der Anspruch nur unter Berück s i chtigung 
der ös terre ichi s chen Vers icherungszei ten bes teht , die 
Lei s tungen nach der pro - ra ta - Me thode berechne t werden 
( Ab s . 2 ) . 
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Zu den Art . 21 und 22 : 

Die Regelungen im Bereich der Arbei t s los envers i cherung , die 
s ich auf ös terreichischer Seite aus s chließ l i ch auf das 
Arb e i t s l o s engeld be z iehen ( s iehe Art .  2 Ab s . 1 Z 1 l i t . d ) , 
entsprechen den diesbezüg lichen Bes tDnffiungen in den 
Abkommen mi t Slowenien und Kroatien ( j  ewe i l s  Art .  2 3  und 
2 4 )  , wobei die für die ers tmal ige Inanspruchnahme 
vorges ehene Mindes tbeschäf tigungs z e i t  wie in den neuen 
Abkommen mi t den beiden S taaten von 1 3  auf 2 6  Wochen 
ausgedehnt wurde . 
Zu den Art . 2 3  b i s  3 1 :  . 
D i e  in diesen Artikeln enthal tenen vers chiedenen 
Bes timmungen betre f f en di e Durchführung des Abkommens und 
entsprechen prakti s ch wörtlich den diesbezügl i chen 
Bes timmungen in den anderen von Ös terre ich geschlos s enen 
Abkommen über s o z iale Sicherhe i t ,  insbes ondere auch in den 
Abkommen mi t Slowenien und Kroatien ( j ewei l s  Art .  3 1  b i s  
3 9 ) • 

Zu den Art . 3 2  und 3 3 : 
Diese  Art ikel enthal ten die üb lichen Übergangs - und 
S chlußbe s t immungen ( s iehe zB Art .  4 0  und 4 2  der Abkommen 
mi t S l owenien und Kroatien ) , wobei durch die ergänz ende 
Regelung des Abs . 3 des Art .  3 2  der Übernahme polnischer 
Beschäf tigungs - und Vers icherung s z e i ten im Rahmen des 
Aus lands renten - Übernahmeges e tz e s  (ARÜG ) und der 
entsprechenden Bes timmungen des § 1 1 6  Ab s . 6 GSVG b zw .  
§ 1 0 7  Abs . 6 BSVG Rechnung ge tragen wurde . Durch dies e 
Regelung wird insbes ondere für die in Ös terreich wohnenden 
Pens ionsb e z i eher , in deren Pens ion entsprechende Zei ten zu 
berücks ichtigen s ind , eine Fes t s te l lung einer po lni s chen 
Leis tung für dies e Zeiten vermieden , die zu einer 
entsprechenden Kürzung der ö s terreichi s chen Lei s tung führen 
würde , s odaß s i ch - außer einem enormen Verwal tungsaufwand 
- für den Berechtig ten keine Verbes s erung aus dem Abkommen 
ergeben würde . 

• 
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